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1. Umfang der von Google angekündigten Änderungen

Wie Google am 4. August 2010 ankündigte, wird das Unternehmen 
zum 14. September 2010 seine Vorgaben für den Online-Anzeigen-
dienst AdWords bezüglich der Verwendung von Marken anpassen. 
Hier nach wird es dann möglich sein, dass ein Unter nehmen bei 
Google in Deutschland Anzeigen schaltet und hierfür geschützte 
Begriffe (z.B. auch Marken Dritter) als Werbe-Keywords verwendet.

Werbe-Keywords sind Begriffe, bei deren Eingabe als Suchbegriff bei 
Google auf der Ergebnisseite oberhalb und neben den eigent lichen 
Suchergebnissen Werbeanzeigen eingeblendet werden. Dabei kann 
der Werbetreibende die Werbe-Keywords auswählen, bei denen seine 
Anzeige erscheinen soll. Bislang wurden von Google in Deutschland 
solche Keywords nicht akzeptiert, die mit einer geschützten Marke 
identisch oder verwechslungs fähig ähnlich waren, sofern die Anzeige 
nicht durch den Marken inhaber selbst geschaltet wurde. 

Diese Zurückhaltung gibt Google nunmehr auf. Anlass für Google 
hierfür sind mehrere Entscheidungen des Europäischen Gerichts-
hofs vom 23. März 2010 (Az. C 236/08 bis C 238/08) zur marken-
rechtlichen Zulässigkeit der Nutzung fremder Marken als Keywords 
für die Einblendung von Anzeigen. Darin entschied das Gericht ins-
besondere, dass Google grundsätzlich keine Markenrechte verletzt, 
wenn Dritten die Nutzung fremder Marken im Rahmen von AdWords 
ermöglicht wird. Erst wenn Google Kenntnis von einer Rechtsver-
letzung erlangt, ist Google verpfl ichtet, die fragliche Werbung un-
verzüglich zu löschen bzw. zu blockieren. 

2. Auswirkungen für Markeninhaber 

Die angekündigte Änderung bedeutet für den Inhaber einer Marke 
zukünftig, dass Google Anzeigen veröffentlichen wird, die eingeblen-
det werden, sobald ein Nutzer bei Google die Marke als Suchbegriff 
eingibt. Es wäre also beispielsweise möglich, dass BMW Werbung 
bei Google schaltet, die bei Eingabe des Suchworts “Mercedes 
Benz” oder “Daimler” angezeigt wird.

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofes nicht bedeutet, dass eine Nutzung fremder 
Marken im Rahmen von AdWords nunmehr uneingeschränkt zulässig 
ist. Die Richter stellten vielmehr ausdrücklich klar, dass in diesem 
Zusammenhang eine Markenrechtsverletzung dann gegeben ist, 
wenn aus der Werbung für einen durchschnittlichen Internetnutzer 
nicht oder zumindest nur schwer erkennbar ist, ob die in der Anzeige 
beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der 
Marke selbst oder von einem Dritten stammen. Gleiches gilt wenn 
der Anzeigenkunde den falschen Eindruck erweckt, es bestehe eine 
Verbindung zwischen dem Markeninhaber und ihm.

In der Praxis hat die Änderung der Google-”Markenrichtlinie” zur 
Folge, dass der Suchmaschinenbetreiber Maßnahmen zum Schutz 
von Marken im Rahmen von AdWords nun weitgehender als bislang 
dem einzelnen Markeninhaber überlässt. Für den Markeninhaber be-
deutet dies, dass er – unabhängig davon, ob er selbst im Internet 
wirbt oder nicht – eigenständig überprüfen muss, ob seine Marke im 
Rahmen von Google Adwords rechtswidrig genutzt wird. Aus den 
Ankündigungen von Google lässt sich entnehmen, dass es künftig 
nicht mehr allein ausreichen wird, lediglich die Markeninhaberschaft 
nachzuweisen, damit Google Anzeigen entfernt oder sperrt. Zu diesem 
Zweck muss der Markeninhaber nunmehr umfassender als bisher 
den Inhalt der fraglichen Anzeige und ggf. der Internetseite, auf die 
diese verweist, dokumentieren. 

Neben der Benachrichtigung von Google wird der Markeninhaber im 
Falle einer Rechtsverletzung auch rasch gegenüber dem Anzeige-
kunden vorgehen müssen. Hier ist es von zentraler Bedeutung, das für 
den individuellen Einzelfall optimale rechtliche Vorgehen zu bestimmen, 
um die Marke effi zient zu verteidigen. 

3. Fazit 

Ab dem 14. September 2010 wird sich das Gefährdungs potential 
von AdWords für Markeninhaber deutlich erhöhen. Es sollten daher 
frühzeitig Vorkehrungen getroffen werden, um die Schaltung von Ad-
Words-Anzeigen zu überwachen, auf Markenrechtsverletzungen zu 
überprüfen und die in einem solchen Falle auf Seiten Google beste-
henden Löschungspfl ichten rasch durchzusetzen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Thema steht Ihnen Ihr Ansprech-
partner bei BEITEN BURKHARDT gerne zur Verfügung.
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